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Ministerium des Innern
   

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg
Postfach 601165 C 14411 Potsdam 

An alle 
Landkreise und kreisfreien Städte Potsdam, 27. Jan. 1994

Gesch.Z.: III/1
(Bei Antwort bitte angeben)

Bearbeiter: Herr Schumacher

Hausanschluss: 2310

Runderlass III Nr. 19/94

Betr.: Mitgliedschaft von bisherigen hauptamtlichen Bürgermeistern und Beigeordneten in der Ver-
tretung

Um Mißverständnisse zu vermeiden, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass die unter 2. im
Erlass vom 9. Dezember (III Nr. 129/93) vorgeschlagene Regelung, eine Erklärung zur Beendigung
des Dienstverhältnisses unter Verweis auf das Amtszeitgesetz bzw. Kreisneugliederungsgesetz
abzugeben, nur solange Anwendung findet, wie unklar ist, ob ein bisheriger Beigeordneter oder
hauptamtlicher Bürgermeister nicht wiedergewählt wird.

Wird ein Beigeordneter wiedergewählt und hat er die Wahl angenommen, so ist nach § 12 Abs. 4 Satz
5 Kommunalwahlgesetz vorzugehen: der Wahlleiter hat dem Bewerber eine Frist von einem Monat zu
setzen, in der der Bewerber nachweisen muss, dass er sein Dienstverhältnis beendet hat. Nach Ablauf
der Frist tritt der Verlust der Mitgliedschaft in der Vertretung automatisch ein (§ 12 Abs. 4 Satz 6).
Dasselbe gilt für hauptamtliche Bürgermeister, die zugleich als Kreistagsabgeordnete gewählt worden
sind.

Ich halte es für angebracht, dass die Beigeordneten und hauptamtlichen Bürgermeister, sofort nach
Annahme der Wahl als Beamter ihr Mandat in der Vertretung niederlegen. So wird dem Rechts-
gedanken des § 12 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz in einwandfreier Weise entsprochen. Für die
hauptamtlichen Bürgermeister, die gleichzeitig als Gemeindevertreter gewählt worden sind, gilt § 60
Abs. 3 Satz 2 Kommunalwahlgesetz.
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Bemerkung:

Die Datei wurde nach den neuen Rechtschreibregeln erstellt.

Ich bitte die Landkreise, diesen Erlass an die kreisangehörigen Gemeinden und Ämter weiterzuleiten.

Im Auftrag

gez. Muth
(Dr. Muth)


